
zuständige Behörde:  

Landratsamt Meißen 

Dezernat Technik 

Beigeordneter 

Brauhausstraße 21 

01662 Meißen 
 

Ort, Tag:  

Meißen, den 10.02.2025 

Aktenzeichen:  20201/655.01#2-1/2025  Telefon:  03521 725-2602 

  

Widmung, Umstufung oder Einziehung öffentlicher Straßen 
 

 Verfügung   Bekanntmachung 

             
     Zutreffendes ankreuzen  x  oder ausfüllen! 

 
1. Straßenbeschreibung 
 

Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse/Hinweis auf Neubau) 

Anschluss der Ortslage Lichtensee an die Ortsumfahrung der K 8570, Neubau 

(Länge 0,129 km) 
Beschreibung des Anfangspunktes (VNK, Stat.) 

bisherige K 8570 VNK 4646 052 NNK 

4646 024, Station 1,900 

 

Beschreibung des Endpunktes (NNK, Stat.) 

K 8570 - neugebaute Ortsumfahrung, 

bisherige Gemeindeverbindungsstraße 

„Panzerstraße“  

Gemeinde: 

Wülknitz 
 

 

Landkreis: 

Meißen 
  

2. Verfügung 
 

2.1 Die unter 1. bezeichnete       neugebaute           bestehende Straße 

      wird / wurde 
 

          gewidmet          aufgestuft                      abgestuft 
 

 zur   Bundesstraße zum    öffentlichen Feld- und Waldweg      
 

                      Staatsstraße    beschränkt öffentlichen Weg 
 

    Kreisstraße     Eigentümerweg 
 

  Gemeindeverbindungsstraße      
 

   Ortsstraße 

 
                 eingezogen     

 

2.2 Widmungsbeschränkungen: keine 

 
 

 

3. Träger der Straßenbaulast  
 

Bezeichnung: 

Gemeinde Wülknitz 
 

 

4. Wirksamwerden 
 

                                                                                Datum      

Wirksamwerden der Verfügung:                                                    mit Bekanntmachung 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          

Tag der Verkehrsübergabe:                                                            12.12.2024 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         

Tag der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck:                             -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          

Tag der Sperrung:                                                                               - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



5. Sonstiges 
 

5.1 Gründe für die 
      Widmung    Widmungsbeschränkungen 

 

  Umstufung    Einziehung    Teileinziehung 

 

Im Rahmen der Baumaßnahme an der K 8570 – Ausbau Wülknitz Lichtensee, 2. Bauab-

schnitt, wurde eine südliche Ortsumfahrung der Ortslage Lichtensee realisiert. Dabei wurde 

der Anschluss der Ortslage Lichtensee neu gebaut und verändert.  

 

Mit der Umverlegung der K 8570 südlich Lichtensee wird der überörtliche Verkehr über 

diese Route geleitet. Der bisherige Abschnitt der K 8570 durch die Ortschaft Lichtensee 

(Bahnhofstraße) verliert dadurch die Verkehrsbedeutung als Kreisstraße. Er wird durch 

Verfügung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr zur Gemeindestraße abgestuft.  

 

Der Anschlussbereich vom Übergang zur bisherigen Trasse der K 8570 bis zur neu gebau-

ten Ortsumfahrung der K 8570 bildet somit die Fortsetzung dieser Gemeindestraße. Er 

dient einem öffentlichen Verkehr als Anschluss an das weiterführende Straßennetz und 

befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortslage. Folglich ist der Abschnitt gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a des Straßengesetzes für den Freistaat 

Sachsen als Gemeindeverbindungsstraße zu widmen. 

 

Zuständig für die Widmung von Gemeindeverbindungsstraßen ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 des 

Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen der Landkreis Meißen als untere Straßenauf-

sichtsbehörde. Träger der Straßenbaulast ist nach § 44 Abs. 1 Satz 3 des Straßengesetzes 

für den Freistaat Sachsen die Gemeinde Wülknitz. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 des Straßenge-

setzes für den Freistaat Sachsen ist für die Widmung die schriftliche Zustimmung des Straßen-

baulastträgers erforderlich. Diese liegt vor. Die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 3 des Straßenge-

setzes für den Freistaat Sachsen sind ebenfalls erfüllt.  
 

5.2 Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Besuchszeiten eingesehen 

werden. 
        bei (Bezeichnung, Ort, Straße, Zimmer-Nummer) 

 

       Landratsamt Meißen 

       Remonteplatz 8 

       01558 Großenhain (Zimmer 1.42) 
 

 

6. Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elekt-

ronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend 

nach § 3a Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Abs. 5 des Onlinezugangs-

gesetzes oder zur Niederschrift beim  

 

       Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen  

        

Widerspruch erhoben werden. 

 

Weitere Hinweise zu einer elektronischen Erhebung des Widerspruchs sind auf der Inter-

netseite https://www.kreis-meissen.de/Kurzmenü/Elektronische-Kommunikation/ veröf-

fentlicht. 

  
 
Unterschrift       

 
 
 

 
__________________                                                          Siegel 
Tilo Lindner 

 

 

 

https://www.kreis-meissen.de/Kurzmenü/Elektronische-Kommunikation/
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